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A n fra g e 

der Abgeorc~eten Treichl, Heinz und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für soziale Vervlsl tung 
betreffend Anspruch auf Karenzurlaubsgeld für österreichische 
Grenzgängerinnen nach Liechtenstein und nach der Schw~iz 

Das am 16. Mai 1977 unterzeichnete Zusatz abkommen zum Abkommen 
vom 26. September 1968 zwischen der Republik Österreich und dem 
Fürstentum L:lechtenstfin im Bereiche der Sozialen Sicherheit be
stimmt, daß österreichische Grenzgänger nach Liechtenstein in. 
Liechtenstein der Beitragspflicbt nach den Vorschriften über die 
Arbeitslosenversicherung unterliegen und daß die von Liechten
stein eingehobenen Arbeitslosenversicherungsbeiträge an die Vor
arlberger Gebietskrankenkasse überwiesen werden. Diese Regelung 
tritt am 1. Jänner 1978 in Kraft. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundesminister für soziale Ver\'lsl tung die 

Anfragen 

1. Werden Zeiten, für die Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
überwiesen wurden, in österreich auch auf die Anwartschaft 
von Karenzurlaubsgeld angerechnet? 

2. Werden auf grund des künftigen Abkommens mit der Schweiz, 
das derzeit in Verhandlung steht, österreichis·che Greriz
gängerinnen nach der Sch\oJeiz in Österreich Karenzurlaubs
geld erh91ten? 
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